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§ 10  Zuständigkeit, Erhebungsverfahren 
 
1Die Fischereiabgabe wird durch die für die Erteilung des Fischereischeins zuständige Gemeinde erhoben. 
2Sie ist von der antragstellenden Person mit der Gebühr für den Fischereischein zu entrichten. 3Die 
Fischereiabgabe kann wahlweise entweder jeweils für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden 
Jahren oder einmal für die gesamte Lebenszeit gezahlt werden. 4Wer als Inhaber eines Fischereischeins 
auf Lebenszeit die Abgabe für fünf Jahre entrichtet hat und nach Ablauf dieses Zeitraums weiterhin den 
Fischfang ausüben will, muss die Fischereiabgabe unaufgefordert als Einmalzahlung oder für weitere fünf 
Jahre bei der Gemeinde einzahlen.


